2. Satzung zur Änderung der Satzung zum Betreiben von 

    Kindereinrichtungen der Gemeinde Naundorf (Kita-Satzung)

Auf der Grundlage von § 4 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.05 sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SäKitaG) in der Fassung vom 15.05.09 hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf am 01.12.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 11 Inkraftreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.

Anlage 1, Punkt 4

Höhe der Beiträge

(a) Die Elternbeiträge für die Kindereinrichtung betragen unabhängig vom

     Essen- und Milchgeld je Kind und Monat (Euro):

     Elternbeiträge für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

	
	9 Stunden Betreuung
	6 Stunden Betreuung
	4,5 Stunden Betreuung

	1. Kind
	165,00
	110,00
	82,50

	2. Kind
	  99,00
	  66,00
	49,50

	3. Kind
	  33,00
	  22,00
	16,50


     Elternbeiträge für Kinder Alleinerziehender (10 % Ermäßigung) bis zur Vollendung des

     3. Lebensjahres

	
	9 Stunden Betreuung
	6 Stunden Betreuung
	4,5 Stunden Betreuung

	1. Kind
	148,50
	99,00
	74,25

	2. Kind
	  89,10
	59,40
	44,55

	3. Kind
	  29,70
	19,80
	14,85


Die Bekanntmachung dieser Satzung erfolgt im Naundorfer Gemeindeblatt, Ausgabe Nr. 12,
Dezember 2010.

Hof, 02.12.2010

Reinhardt

Bürgermeister

